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3.	 Allgemeines Ausführungsdekret zu der Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst vom 10. Dezember 2019

Hiermit bestimme ich für den Bereich der Erzdiözese München und Freising den 
Generalvikar für alle Institutionen, die meiner Gesetzgebungsgewalt unter
stehen, zur zuständigen Person der Leitungsebene, die gemäß Nr. 11 der Ord-
nung zu informieren ist. 

Zugleich lege ich fest, dass die Information an den Generalvikar ausschließlich 
über die von mir hierzu beauftragten Ansprechpersonen zu erfolgen hat.

Dieses allgemeine Ausführungsdekret ist zusammen mit dem Text der Ordnung 
im Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising sowie auf der Homepage 
der Erzdiözese München und Freising zu veröffentlichen und tritt mit der Ver
öffentlichung in Kraft.

München, den 10. Dezember 2019

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising


